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Was ist die Europäische Kommission?

Die Europäische Kommission übernimmt im politi-

schen System der Europäischen Union die Funktion 

der Exekutive und entspricht daher der Regierung. 

Sie besteht aus Kommissarinnen und Kommissaren, 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten nominiert 

und im Anschluss durch das Europäische Parlament 

bestätigt werden. Jedes Land darf also eine Kom-

missarin oder einen Kommissar entsenden. Jede 

Kommissarin und jeder Kommissar ist für einen 

Politikbereich zuständig. 

Die Europäische Kommission wird als supranatio-

nale Institution bezeichnet, das heißt, die Kommis-

sionsmitglieder vertreten in erster Linie nicht die 

Standpunkte ihres Herkunftslandes, sondern das 

gemeinsame Interesse der EU. An der Spitze der 

Europäischen Kommission steht die Kommissions-

präsidentin oder der Kommissionspräsident. Seit 

Dezember 2019 ist das Ursula von der Leyen aus 

Deutschland. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. 

Gewählt wird die Kommissionspräsidentin oder der 

Kommissionspräsident alle fünf Jahre vom Europäi-

schen Parlament. 

Ihren Hauptsitz hat die Europäische Kommission 

in Brüssel. 

Auf einen Blick 
Mitglieder:  je eine Kommissarin/ein Kommissar aus den 27 Mitgliedstaaten   

Kommissionspräsidentin:  Ursula von der Leyen  
aus Deutschland  (seit 1. Dezember 2019) 

Amtszeit:  
5 Jahre

Was macht die Europäische Kommission?
Gesetzgebung: In der Europäischen Union kann nur die Europäische Kommission Gesetzesvorschläge machen. Das wird Initiativrecht genannt. Bevor die Kommission einen Vorschlag unterbreitet, holt sie die Meinungen der nationalen Parlamente und Interessensvertretungen ein. Über diese Gesetzesvorschläge wird dann im Europäischen Parlament und im Rat der Europäischen Union beraten und abgestimmt. Bei der Erarbeitung neuer Gesetze haben die Kommissarinnen und Kommissare immer die gemeinsamen Interessen der EU im Blick. 

Durchsetzung des EU-Rechts: Die Europäische Kom-mission sorgt dafür, dass alle Mitgliedstaaten die EU-Ge-setze einhalten. Ist das nicht der Fall, kann die Europäische Kommission auf verschiedene Maßnahmen zurückgreifen. Beispielsweise kann sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den betreffenden Mitgliedstaat einleiten. Auch Unter-nehmen kann die Kommission mit Bußgeldern bestrafen. Die höchste Geldstrafe wurde bislang von der Europäischen Kommission gegen den Konzern Google verhängt. Das Unternehmen hatte gegen EU-Richtlinien verstoßen und sorgte für eine Wettbewerbsverzerrung auf dem europäi-schen Markt.

Website der Europäischen Kommission: ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu


Was ist das Europäische Parlament?

Im Europäischen Parlament sitzen 720 Abgeordnete, die von 

den Bürgerinnen und Bürgern der EU alle fünf Jahre direkt 

gewählt werden. Somit ist das Europäische Parlament die 

Stimme der Bevölkerung in Europa. Die nächste Europawahl 

findet 2029 statt. In Deutschland können alle Bürgerinnen 

und Bürger ab 16 Jahren wählen. 

Die Abgeordneten gehören einer politischen Partei an und 

schließen sich zu Fraktionen zusammen. So können sie ihre 

Ziele und Interessen gemeinsam durchsetzen. Zurzeit gibt 

es acht Fraktionen. Wenn Abgeordnete sich mit keiner der 

Fraktionen identifizieren können, dann bleiben sie fraktions-

los. Seit 2022 ist Roberta Metsola aus Malta Präsidentin 

des Europäischen Parlaments. Gewählt wird die Präsidentin 

oder der Präsident von den Abgeordneten. Dafür benötigt sie 

oder er die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Das Europäische Parlament hat seinen Sitz im französischen 

Straßburg, in Brüssel (Belgien) und in Luxemburg. Die großen 

Plenarsitzungen finden zwölf Mal pro Jahr in Straßburg und 

bis zu sechs Mal pro Jahr in Brüssel statt. Alle Abgeordneten 

und ihre Teams haben also sowohl in Belgien als auch in 

Frankreich ihre Büros. 

Was macht das Europäische Parlament?
Gesetzgebung: Das Europäische Parlament ist für die 
Gesetzgebung mitverantwortlich. Es kann zwar keine eigenen Gesetzesvorschläge machen, es stimmt aber gemeinsam 
mit dem Rat der Europäischen Union über die Vorschläge der Europäischen Kommission ab. Außerdem entscheidet das 
Europäische Parlament mit, welche Länder als neue 
EU-Mitglieder aufgenommen werden.

Ausschüsse: Da niemand für alle Themen Expertin oder 
Experte ist, konzentrieren sich die Abgeordneten auf einzel-ne Themen und treffen sich und diskutieren in sogenannten Ausschüssen. Es gibt zum Beispiel den Ausschuss für Wirt-schaft und Währung oder den Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung. 

Haushalt: Das Europäische Parlament beschließt zusammen mit dem Rat der Europäischen Union den jährlichen Haus-
haltsplan der EU. Es entscheidet also darüber, wofür die EU ihr Geld ausgibt. 

Website des Europäischen Parlaments: 
europarl.europa.eu

Auf einen Blick 
Mitglieder:  

720 Abgeordnete aus den 27 Mitgliedstaaten, 
Verteilung auf 8 Fraktionen:

• Europäische Volkspartei (EVP)
• Progressive Allianz der Sozialdemokraten  

und Demokraten (S&D)
• Europäische Konservative und Reformer (EKR)

• Renew Europe
• Konföderale Fraktion der Vereinigten  

Europäischen Linken/Nordische  
Grüne Linke (GUE-NGL) 

• Grüne/Freie Europäische Allianz (Grüne/EFA)
• Patrioten für Europa (PfE)

• Europa der Souveränen Nationen (ESN)

Präsidentin:  
Roberta Metsola aus Malta

(seit 18. Januar 2022) 

Amtszeit:  
5 Jahre

http://europarl.europa.eu


Was ist der Rat der Europäischen Union?

Der Rat der Europäischen Union besteht aus den Regierungen der EU-

Mitgliedstaaten. Er wird auch als Ministerrat bezeichnet, weil nicht alle 

Mitglieder der Regierungen auf einmal zusammenkommen, sondern 

immer nur einzelne Ministerinnen und Minister. Wenn also die Umwelt-

politik der EU diskutiert werden soll, treffen sich alle Umweltministerin-

nen und -minister der Mitgliedstaaten. 

Bei wichtigen Entscheidungen benötigt der Rat Einstimmigkeit, das heißt, 

dass ein Beschluss nur mit Zustimmung aller Länder gefasst werden 

kann. Sonst gilt ein Beschluss mit qualifizierter bzw. doppelter Mehrheit. 

Da die Zahl der zu vertretenen Bürgerinnen und Bürger je nach Größe 

des Landes unterschiedlich ist, müssen dafür zwei Voraussetzungen er-

füllt sein: 55 % der Länder müssen für den Vorschlag stimmen und diese 

müssen mindestens 65 % der EU-Bevölkerung ausmachen. 

Der Vorsitz des Rates der Europäischen Union wechselt nach einer fest-

gelegten Reihenfolge alle sechs Monate zwischen den Mitgliedstaaten. 

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hat Polen den Vorsitz, gefolgt von

Dänemark. 

Aufgepasst! 

Der Ministerrat ist leicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat.  

Dieser setzt sich aus den Staats- und Regierungschefinnen und -chefs 

der Mitgliedstaaten zusammen und diskutiert über die allgemeinen  

Leitlinien der EU.

Der Rat der Europäischen Union sowie der Europäische Rat haben  

ihren Hauptsitz im Europa-Gebäude in Brüssel.

Was macht der Rat der Europäischen Union?
Gesetzgebung: Der Rat der Europäischen Union ist wie das Europäische Parlament für die EU-Gesetzgebung mitverantwort-lich. Er stimmt gemeinsam mit dem Europäischen Parlament über die Gesetzesvorschläge der Europäischen Kommission ab.

Haushalt (EU-Budget): Der Rat der Europäischen Union be-schließt gemeinsam mit dem Europäischen Parlament den jähr-lichen Haushaltsplan der EU. Er entscheidet also darüber, wofür die EU ihr Geld ausgibt. 

Verträge: Der Rat der Europäischen Union kümmert sich um den Abschluss internationaler Verträge mit Ländern außerhalb der EU. 

Website des Rates der Europäischen Union: 
consilium.europa.eu

Auf einen Blick 
Mitglieder:  

die für einen Politikbereich 
zuständigen Ministerinnen und Minister aus den 27 Mitgliedstaaten (deshalb wird der Rat der Europäischen Union 

auch Ministerrat genannt) 

Vorsitz:  
Vorsitz wechselt alle 6 Monate 
(2025: Polen und Dänemark)

http://consilium.europa.eu


1951
• Gründung der Europäischen Gemeinschaft  

für Kohle und Stahl (EGKS)
• Gründungsmitglieder: Deutschland, Belgien, 

Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande

1967
• Fusionsvertrag: Zusammen-

schluss der Organe von EGKS, 
EWG und Euratom zur Euro-
päischen Gemeinschaft (EG)

1979
• Erste Europawahl

1986
• Die Europaflagge  

wird zum ersten  
Mal gehisst.

2002
• Der Euro wird in zwölf EU-

Ländern als gesetzliches 
Zahlungsmittel eingeführt 
(inzwischen verwenden  
19 Länder den Euro)

2024
• Erstmals Wahl  

ab 16 in Deutschland

1993
• Vollendung des Europäischen Binnenmarkts:  

freier Verkehr von Personen, Waren und  
Dienstleistungen zwischen den Mitgliedstaaten

• Vertrag von Maastricht: Gründung der Europäi-
schen Union, wie wir sie bis heute kennen

2000
• Verabschiedung der  

Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union

2009
• Vertrag von Lissabon:  

völkerrechtlicher Vertrag  
zwischen den Mitgliedstaaten

2020
• Brexit: Austritt  

des Vereinigten  
Königreichs aus  
der EU

2029
• Nächste 

Europawahl

1957
• Römische Verträge:  

Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) und Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) 

EU-Erweiterungen
• 1973:  Dänemark, Irland und   das Vereinigte Königreich• 1981:  Griechenland

• 1986:  Spanien und Portugal• 1995:  Österreich, Schweden und Finnland• 2004:  Estland, Lettland, Litauen, Polen,   Tschechien, Slowakei, Ungarn,   Slowenien, Malta und Zypern• 2007:  Bulgarien und Rumänien• 2013:  KroatienDie entwicklung

Der Europäischen union



Pionierinnen und Pioniere 

Der euroPäischen union

Es gibt zahlreiche Persönlichkeiten, die das Europa von 
heute prägen. Ihrem Engagement und ihrem Mut verdanken 
wir, dass heute in Europa Stabilität und Frieden herrscht. 
Fünf Persönlichkeiten stellen wir euch etwas genauer vor.

Jean Monnet (*1888 in Cognac, †1979 in Bazoches-sur-Guyonne)

Jean Monnet war ein französischer Unternehmer. Er entwickelte 1950 gemeinsam mit 

Robert Schuman den Schuman-Plan und gilt wie dieser als Gründungsvater der EU. 

Interessant ist, dass er nie ein politisches Amt innehatte.
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Robert Schuman (*1886 in Clausen, †1963 in Scy-Chazelles)

Robert Schuman war von 1948–1952 Außenminister Frankreichs und gilt als einer der Gründungsväter 
der Europäischen Union. Er hat die Einigung Europas stets befürwortet und legte mit dem so genannten 
Schuman-Plan 1950 den Grundstein für die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS). So sollte sichergestellt werden, dass keine Kriege mehr in Europa geführt werden.
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Konrad Adenauer (*1876 in Köln, †1967 in Rhöndorf)

Konrad Adenauer war von 1949–1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er prägte nicht 

nur die deutsche, sondern auch die europäische Nachkriegsgeschichte. Mit dem französischen Präsidenten 

Charles de Gaulle hat er 1963 einen Freundschaftsvertrag zwischen den ehemaligen Erzfeinden Deutschland 

und Frankreich unterschrieben. Dieser Vertrag gilt als Meilenstein in den deutsch-französischen Beziehungen.
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Simone Veil (*1927 in Nizza, †2017 in Paris)

Simone Veil war zwischen 1979–1982 Vorsitzende des ersten direkt gewählten Europäischen 

Parlaments und somit die erste Frau an der Spitze eines EU-Organs. Als Überlebende der Shoah 

stand sie für ein friedliches Europa und kämpfte gegen den Antisemitismus. Außerdem setzte 

sie sich für Frauenrechte ein und war eine Ikone der europäischen Frauenbewegung.
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Louise Weiss (*1893 in Arras, †1983 in Paris)

Louise Weiss wurde im Alter von 86 Jahren ins Europäische Parlament gewählt und ist Namens-geberin des Hauptgebäudes des Europäischen Parlaments in Straßburg. Sie trug maßgeblich zum Kampf für das Frauenwahlrecht bei. Die Louise-Weiss-Stiftung vergibt seit 1971 jährlich einen Preis an Menschen oder Institutionen, die maßgeblich zur Förderung der Friedensforschung beitragen.
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Gründungsstaaten:
Belgien, Deutschland, 

Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Niederlande 

Dänemark, 
Irland, Vereinig-
tes Königreich*

*2020: Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU

Griechenland Portugal, 
Spanien

Finnland, 
Österreich, 
Schweden

Osterweiterung: 
Estland, Lettland, Litauen, 

Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern

Bulgarien, 
Rumänien

Kroatien

Die flaggen Der 

EU-Mitgliedstaaten

1958 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013



Belgien
Brüssel
1. Januar 1958
11.429.336

Deutschland
Berlin
1. Januar 1958
82.114.224

Frankreich
Paris
1. Januar 1958
64.979.548

Italien
Rom
1. Januar 1958
59.359.900

Luxemburg
Luxemburg
1. Januar 1958
583.455

Niederlande
Amsterdam
1. Januar 1958
17.035.938

Dänemark
Kopenhagen
1. Januar 1973
5.733.551

Irland
Dublin
1. Januar 1973
4.761.657  

Estland
Tallinn
1. Mai 2004
1.309.632

Lettland
Riga
1. Mai 2004
1.949.670

Litauen
Vilnius
1. Mai 2004
2.890.297

Malta
Valletta
1. Mai 2004
430.835

Polen
Warschau
1. Mai 2004
38.170.712

Slowakei
Bratislava
1. Mai 2004
5.457.873

Slowenien
Ljubljana
1. Mai 2004
2.081.912

Tschechien
Prag
1. Mai 2004
10.637.794

Ungarn
Budapest
1. Mai 2004
9.769.526

Zypern
Nikosia
1. Mai 2004
1.120.489

Bulgarien
Sofia
1. Januar 2007
7.084.571

Rumänien
Bukarest
1. Januar 2007
19.679.306

Kroatien
Zagreb
1. Juli 2013
4.189.353

Griechenland
Athen
1. Januar 1981
11.159.773

Portugal
Lissabon
1. Januar 1986
10.329.506

Spanien
Madrid
1. Januar 1986
46.354.321

Finnland
Helsinki
1. Januar 1995
5.523.231  

Österreich
Wien
1. Januar 1995
8.823.054

Schweden
Stockholm
1. Januar 1995
9.910.701

Gründungsstaaten

EU-Mitgliedstaaten Mit HaUptstadt,

Beitrittsdatum unD einwohnerzahl
(StanD: 2022)



Europa-Café

Die EU-Symbole

Die EU-Flagge
Auf der EU-Flagge sind zwölf gelbe Sterne auf einem blauen Hintergrund abgebildet. Die Zahl 12 steht nicht 

für die Mitgliedstaaten der EU, sondern symbolisiert Vollkommenheit und Vollständigkeit – ein Jahr hat zwölf 

Monate, es gibt zwölf Sternzeichen. Die Flagge wurde 1955 zur Förderung der europäischen Identität einge-

führt. Heute ist sie nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt bekannt.

Die EU-Hymne
Seit 1986 ist Ludwig van Beethovens Komposition „Ode an die Freude“ die offizielle Hymne der EU. Sie 

symbolisiert nicht nur die Europäische Union, sondern ganz Europa im weiteren Sinne. Um keiner der vielen 

Sprachen Europas den Vorzug zu geben, hat die EU-Hymne keinen Text, sondern bringt ganz ohne Worte die 

europäischen Werte Freiheit, Frieden und Solidarität zum Ausdruck. Die Hymne erklingt zum Beispiel bei der 

Eröffnungssitzung des Europäischen Parlaments.

Die EU im Überblick
•  446 Millionen Bürgerinnen und Bürger• 27 Mitgliedstaaten
• 24 Amtssprachen
• Am 9. Mai feiern wir den Europatag.

Der gemeinsame Markt – oder Binnenmarkt – ist eine der größ-
ten Errungenschaften der EU. Dank des Binnenmarkts können 
Menschen, Waren, Dienstleistungen und Geld in der EU ebenso 
frei zirkulieren wie innerhalb eines einzelnen Landes. EU-Bürge-
rinnen und -Bürger können in jedem EU-Mitgliedstaat studieren, 
wohnen, einkaufen, arbeiten und sich zur Ruhe setzen.

Die EU ist führend im Kampf gegen den Klimawandel und setzt 
sich weltweit dafür ein, den Ausstoß von Treibhausgasen zu 
verringern. Die Umweltnormen der EU gehören zu den strengs-
ten der Welt. Energiepolitische EU-Maßnahmen betreffen zum 
Beispiel die Verbesserung der Energieeffizienz und der Versor-
gungssicherheit. Der europäische Grüne Deal bietet außerdem 
eine neue Wachstumsstrategie, um die Herausforderungen des 
Klimawandels zu bewältigen.

Die gemeinsame europäische Währung ist praktisch für die Bür-
gerinnen und Bürger und gut für die Wirtschaft. Seit 2002 ist der 
Euro im Umlauf; inzwischen wird er von 340 Millionen Menschen 
in 19 EU-Ländern verwendet. Die Europäische Zentralbank wie 
auch die EU insgesamt haben durch gemeinsames Handeln einen 
wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Finanzkrise 2008 geleistet. 
Auch auf die Herausforderung durch das Coronavirus hat die Euro-
päische Zentralbank mit entschlossenem Handeln reagiert.

Mit dem digitalen Binnenmarkt setzt die EU wichtige Impulse für 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Menschen profitieren von bes-
serem Datenschutz, der Abschaffung der Roaminggebühren und 
der Übertragbarkeit ihrer Online-Abonnements. Die EU-Kommis-
sion will auch schnellere Internetverbindungen und mehr Schutz 
vor Cyberangriffen erreichen. 

Gemeinsamer Markt Klimaschutz, Umwelt und Energie

Der Euro Digitale Wirtschaft und Gesellschaft



Seit 2015 haben mehr als 4,5 Millionen Flüchtlinge einen An-
trag auf Schutz in der EU gestellt. Obwohl die Zuständigkeit 
grundsätzlich bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt, engagiert 
sich die EU auch direkt für Menschen, die vor Krieg und Terror 
geflohen sind. Die EU hat für sie über 22 Milliarden Euro be-
reitgestellt. Auch außerhalb der EU bietet sie Flüchtlingen und 
Migranten humanitäre Hilfe und unterstützt Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Fluchtursachen.

Die Verbraucherpolitik der EU stellt sicher, dass die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb von Waren und Dienst-
leistungen aus anderen EU-Ländern gewahrt bleiben. Sie legt 
Sicherheitsnormen fest und bietet Hilfe bei Streitigkeiten mit 
Händlern. Die EU hat zum Beispiel auch die Rechte von Flug-  
und Fahrgästen bei Verspätungen gestärkt.

Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist die sichere Versorgung 
der 450 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger mit nachhaltig 
erzeugten und bezahlbaren Lebensmitteln. Außerdem fördert 
sie Arbeitsplätze und Wachstum in ländlichen Gebieten, damit 
die Regionen nicht zurückbleiben.

Die EU gehört zu den größten Handelsmächten weltweit; ein 
Drittel ihres Volkseinkommens hängt vom Handel ab. Deshalb 
kämpft sie für offene Märkte und faire Bedingungen. Die EU-
Handelspolitik wird ausschließlich auf EU-Ebene festgelegt. 
Die Kommission führt die Verhandlungen für Handelsabkommen 
mit größtmöglicher Transparenz.

Mit den Wettbewerbsregeln der EU soll ein fairer Wettbewerb im 
Binnenmarkt sichergestellt werden. Dies fördert Innovation und 
Effizienz und führt zu besserer Qualität und niedrigeren Preisen. 
Die EU-Kommission geht gegen Unternehmen vor, die Kartelle 
bilden oder eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen. Sie 
kontrolliert auch Unternehmenszusammenschlüsse und staat-
liche Beihilfen.

Die EU will auf der internationalen Bühne mit einer Stimme spre-
chen, um Stabilität zu fördern und Herausforderungen bei der 
Energiesicherheit sowie durch Migration, Klimawandel und Terro-
rismus zu bewältigen. Weltweit ist die EU die größte Geldgeberin 
für Entwicklungs- und Soforthilfe. Auch im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung übernimmt die EU Verantwortung.

Das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ ermöglicht es Millionen 
von jungen Europäerinnen und Europäern, im Ausland zu stu-
dieren, sich weiterzubilden, Berufserfahrung zu sammeln oder 
Freiwilligendienst zu leisten. Nicht nur Studierende, sondern auch 
Auszubildende und Menschen aller Altersgruppen können sich an 
dem Programm beteiligen.

Die EU will Europa durch die gemeinsame Bekämpfung von 
Terrorismus und Kriminalität sicherer machen. Die EU-Agen-
turen Europol und Eurojust erleichtern die Zusammenarbeit der 
nationalen Behörden; der Europäische Haftbefehl verkürzt die 
Auslieferungsverfahren. Zur besseren Sicherung der EU-Außen-
grenzen soll die Europäische Agentur für die Grenz- und Küs-
tenwache (Frontex) die ständige Reserve bis 2027 auf 10.000 
Grenzschutzbeamte aufstocken. 

Sicherheit und Justiz Verbraucher

Landwirtschaft

Handel

Wettbewerb

Außen- und Sicherheitspolitik

Erasmus+

Grenzen, Sicherheit und Justiz



Kommission

Parlament

ministerrat

schlägt Gesetze vor

1. Lesung: Standpunkt

1. Lesung: Standpunkt

2. Lesung im Rat

Vermittlungsausschuss aus Mitgliedern des Parlaments und Rates

3. Lesung im Rat & Parlament

Kommission gibt 
Stellungnahme ab

Kommission gibt 
Stellungnahme ab

(Wenn die Kommission den Änderungs- 
vorschlag ablehnt, braucht es Einstimmig- 

keit im Rat für den Gesetzesbeschluss.)

2. Lesung im Parlament

Änderungsvorschlag

Änderungsvorschlag

Änderungsvorschlag

Ablehnung

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung

Ablehnung

Ablehnung

Ablehnung

Gesetz 
beschlossen

Gesetz 
beschlossen

Gesetz 
beschlossen

Gesetz 
beschlossen

Gesetz 
gescheitert

Gesetz 
gescheitert

Gesetz 
gescheitert




